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60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

ARB1/80 Art9;

AuslBG §1 Abs3;

AuslBG §4 Abs3 Z11;

Rechtssatz

In Ansehung der tatbestandlichen Voraussetzungen des Art 9 Assozrat Beschluß 1/80 darf eine

Beschäftigungsbewilligung für die Lehrlingsausbildung des vom Arbeitgeber beantragten türkischen

Staatsangehörigen wegen des auf § 4 Abs 3 Z 11 AuslBG gestützten Bewilligungsinteresses nicht versagt werden; ein

noch nicht fünfjähriger Aufenthalt des Ausländers ist nicht Tatbestandsvoraussetzung für einen Zugang zur

Lehrlingsausbildung nach Art 9 Assozrat Beschluß 1/80.
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